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Studentenwerk Paderborn - AöR ■

Erste Änderung der SATZUNG

des

STUDENTENWERKS PADERBORN
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

vom 08.07.94

Der Verwaltungsrat des Studentenwerks Paderborn beschließt gemäß § 6 Nr. 2 des Studenten¬

werksgesetzes folgende Änderung:

§6

Verwaltungsausschuß

Der Abs. (8) erhält folgende neue Fassung:

„(8) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses nach § 8 (1) Nr. 2 (Studierende) so¬

wie der/die Vorsitzende des Verwaltungsausschusses erhalten eine Aufwands¬

entschädigung von monatlich DM 150,-.

Alle übrigen Ausschußmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung von
monatlich DM 75,-.

Der Höchstbetrag von DM 150,- monatlich darf - auch bei Zusammentreffen

mehrerer Eigenschaften - nicht überschritten werden."

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 28.09.98 sowie der Genehmi¬

gung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 20.01.99, Az.: 311 -8522.1/110 -.

Paderborn, den 26. Januar 1999

L/UxMT L^Cy^r •
Gerfiard Wächter (MdL) iöftannes Preise K

Vorsitzender des Verwaltungsrates / Geschäftsführer

1



Studentenwerk Paderborn - AöR ■

Zweite Änderung der

SATZUNG
des

STUDENTENWERKS PADERBORN
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

vom 08.07.94

Der Verwaltungsrat des Studentenwerks Paderborn beschließt gemäß § 6 Nr. 2 des Studenten¬
werksgesetzes folgende Änderung:

§ 11 Sätze 1 und 2 der Satzung in der Fassung vom 08.07.94 werden gestrichen und wie folgt
ersetzt:

Die Satzung des Studentenwerks Paderborn wird in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität-Gesamthochschule Paderborn veröffentlicht

Sie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 14.12.1998 sowie der Geneh¬

migung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 20.01.99, Az.: 311 - 8522.1/110 -.

Paderborn, den 26. Januar 1999

§11
Bekanntmachung und Inkrafttreten

Vorsitzender des Verwaltungsrates
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